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Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Hamburg
Sozialgericht Landessozialgericht Hamburg
Sachgebiet Pflegeversicherung
Abteilung 1
Kategorie Beschluss
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 34 P 80/02
Datum 27.06.2003

2. Instanz

Aktenzeichen L 1 P 5/03
Datum 03.08.2004

3. Instanz

Datum -

1. Die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des Sozialgerichts Hamburg vom 27.
Juni 2003 wird zurÃ¼ckgewiesen. 2. AuÃ�ergerichtliche Kosten der KlÃ¤gerin sind
auch fÃ¼r das Berufungsverfahren nicht zu erstatten. 3. Die Revision wird nicht
zugelassen.

GrÃ¼nde:

I

Die Beteiligten streiten Ã¼ber Leistungen nach Pflegestufe II ab 22. Januar 2002.

Hinsichtlich des Sachverhalts bis zum Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens
wird auf den Tatbestand des Urteils des Sozialgerichts Hamburg vom 27. Juni 2003
verwiesen. Das Sozialgericht hat die Klage abgewiesen. Die KlÃ¤gerin erfÃ¼lle nicht
die Voraussetzungen fÃ¼r die GewÃ¤hrung von Leistungen der Pflegeversicherung
nach der Stufe II.

Dagegen hat die KlÃ¤gerin Berufung eingelegt. Der vom medizinischen
SachverstÃ¤ndigen geschÃ¤tzte Hilfebedarf sei deutlich zu gering bemessen. Diese
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Auffassung teile auch der behandelndes Arzt Dr. B â�¦

Die KlÃ¤gerin beantragt sinngemÃ¤Ã�, das Urteil des Sozialgerichts vom 27. Juni
2003 aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, ihr ab 22. Januar 2002 Leistungen
der Pflegeversicherung nach Stufe II zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie ist weiter der Auffassung, dass der KlÃ¤gerin Leistungen nach der Pflegestufe II
nicht zustÃ¼nden.

Im Berufungsverfahren ist der Befundbericht des behandelnden Arztes Dr. B. vom
29. Oktober 2003 eingeholt worden.

Im Rahmen der AnhÃ¶rung zu einer beabsichtigten ZurÃ¼ckweisung der Berufung
durch Beschluss hat die KlÃ¤gerin um DurchfÃ¼hrung einer mÃ¼ndlichen
Verhandlung gebeten, damit ihr BevollmÃ¤chtigter ihre Situation dem Gericht
persÃ¶nlich schildern kÃ¶nne. In der daraufhin eingerÃ¤umten Ã�uÃ�erungsfrist zur
weiteren BerufungsbegrÃ¼ndung hat sich die KlÃ¤gerin nicht geÃ¤uÃ�ert.

Wegen des Sachverhalts im Einzelnen wird auf den Inhalt der Prozessakte und die
Verwaltungsakte der Beklagten verwiesen. Sie sind Gegenstand der Beratung und
Entscheidung des Senats gewesen.

II

Das Gericht kann gemÃ¤Ã� Â§ 153 Abs. 4 Sozialgerichtsgesetz (SGG) die Berufung
durch Beschluss zurÃ¼ckweisen, da es sie einstimmig fÃ¼r unbegrÃ¼ndet und eine
mÃ¼ndliche Verhandlung nicht fÃ¼r erforderlich hÃ¤lt. Die Beteiligten sind vorher
gehÃ¶rt worden.

Die statthafte, form- und fristgerecht eingelegte und auch im Ã�brigen zulÃ¤ssige
Berufung der KlÃ¤gerin (vgl. Â§Â§ 143, 144, 151 SGG) ist nicht begrÃ¼ndet.

Zu Recht und mit zutreffender BegrÃ¼ndung hat das Sozialgericht die auf
GewÃ¤hrung von Leistungen der Pflegeversicherung nach der Stufe II gerichtete
Klage abgewiesen. Zur Vermeidung von Wiederholungen nimmt das Gericht
insoweit Bezug auf die BegrÃ¼ndung des sozialgerichtlichen Urteils (Â§ 153 Abs. 2
SGG). Im Berufungsverfahren hat die KlÃ¤gerin nichts vorgetragen, was einen
Anspruch auf Leistungen nach Stufe II gemÃ¤Ã� Â§Â§ 36 oder 37 i. V. m. Â§Â§ 14,
15 Elftes Buch Sozialgesetzbuch zu begrÃ¼nden vermag.

Die Kostenentscheidung beruht auf einer entsprechenden Anwendung des Â§ 193
SGG.

Der Senat hat die Revision nicht zugelassen, weil die Voraussetzungen des Â§ 160
Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 SGG nicht vorliegen.
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https://dejure.org/gesetze/SGG/153.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/143.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/144.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/151.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/153.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/153.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_XI/36.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_XI/37.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_XI/14.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_XI/15.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/193.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/193.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/160.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/160.html
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